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Zusammenfassung 

Oktober 2014 wurde in NRW das Hochschulfreiheits- vom Hochschulzukunftsgesetz abge-

löst, welches die Hochschulautonomie stark beschränkt und den Einfluss des Staates, insbe-

sondere des Ministeriums, auf die Hochschulen verstärkt. Das wird an wesentlichen Änderun-

gen des Hochschulgesetzes NRW aufgezeigt. 
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Rhine-Westphalia. 
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Zurück in die dirigistische Vergangenheit 

Das Hochschulzukunftsgesetz in NRW 

1. Einleitung 

Am 1. Oktober 2014 wurde in Nordrhein-Westfalen (NRW) das Hochschulfreiheits- von 

2006 durch das Hochschulzukunftsgesetz abgelöst.1 Es handelt sich jeweils um Artikelgeset-

ze, die vor allem das Hochschulgesetz NRW betreffen. Insgesamt wird durch das Hochschul-

zukunftsgesetz die Hochschulautonomie beschränkt, die schon unter dem Hochschulfreiheits-

gesetz entgegen dessen Namen nicht optimal war (siehe Dilger 2014), aber doch weitaus grö-

ßer als zuvor oder jetzt danach. Das wird im Folgenden für die wichtigsten Bereiche anhand 

der wesentlichen Änderungen des Hochschulgesetzes NRW, auf dessen neue Fassung sich 

alle Paragraphenangaben beziehen, aufgezeigt, indem die wesentlichen Änderungen benannt 

und kurz kommentiert werden. Wie man diese Beschränkungen der Autonomie bewertet, ist 

eine weitergehende Frage, die erst im Fazit angeschnitten wird. 

2. Status und Ziele 

Die Hochschule bleiben auch in der neuen Fassung des Hochschulgesetzes NRW rechtsfähige 

Körperschaften des öffentlichen Rechts (§ 2 Abs. 1), was zumindest formal einen gewissen 

Autonomiestatus aufrechterhält, weshalb es hier erwähnt wird, während sich dieser Beitrag im 

Weiteren auf Gesetzesänderungen konzentriert. Die Hochschulen können eigene Stiftungen 

einrichten (§ 2 Abs. 6), sind aber selbst keine Stiftungshochschulen. Sie haben nun den ge-

setzlichen Auftrag, Online-Lehrangebote zu entwickeln (§ 3 Abs. 3), wobei unklar bleibt, ob 

diese die Präsenzveranstaltungen ergänzen oder ersetzen sollen. Bei den Aufgaben kommt 

zum Gender Mainstreaming das Diversity Management dazu (§ 3 Abs. 4), womit die Vielfalt 

der Beschäftigten und Studenten positiv berücksichtigt werden soll. Die Hochschulen müssen 

                                                 
 Dieses Diskussionspapier basiert auf einem Vortrag beim 17. Workshop Hochschulmanagement der wissen-
schaftlichen Kommission Hochschulmanagement im Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft (VHB) 
am 20. Februar 2015 in Duisburg. Ich danke den Teilnehmern und Herrn Prof. Dr. Joachim Prinz als Veranstal-
ter. Für die geäußerten Ansichten und verbliebe Fehler bin selbstverständlich ich allein verantwortlich. 
1 Das Hochschulfreiheitsgesetz findet sich unter https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6& 
vd_id=1460&vd_back=N bzw. mit Begründung unter http://www.wissenschaft.nrw.de/fileadmin/Medien/  
Dokumente/Hochschule/Gesetze/HZG_mit_Begr%C3%BCndung.pdf und das Hochschulzukunftsgesetz unter 
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14567%20 (letzter Abruf jeweils am 31. 
März 2015). 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=1460&vd_back=N
http://www.wissenschaft.nrw.de/fileadmin/Medien/Dokumente/Hochschule/Gesetze/HZG_mit_Begr%C3%BCndung.pdf
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außerdem Beiträge zur Nachhaltigkeit und zum Weltfrieden leisten (§ 3 Abs. 6).2 Die Ver-

pflichtung zu wissenschaftlicher Redlichkeit ist nun gesetzlich verankert (§ 4 Abs. 4, s. a. § 3 

Abs. 1) und keine rein innerwissenschaftliche Angelegenheit mehr. „Die Hochschulen sind 

dem Studienerfolg verpflichtet“ (§ 58 Abs. 1 Satz 2), was man als Verbot zu hoher Durchfall-

quoten oder sogar des endgültigen Durchfallens überhaupt interpretieren kann. 

3. Finanzierung 

Spätestens bis 2017 müssen die Hochschulen ihre Buchführung auf die Doppik umstellen (§ 5 

Abs. 2), wenngleich die meisten Hochschulen bereits auf die kaufmännische Buchführung 

umgestellt haben, für bestimmte Zwecke jedoch weiterhin kameralistische Angaben machen 

müssen. 2016 wird ein Liquiditätsverbund der Hochschulen mit dem Land geschaffen, wobei 

Haushaltreste explizit übertragen werden dürfen (§ 5 Abs. 3). Durch den Liquiditätsverbund 

spart das Land Zinsen für noch nicht verausgabte Mittel. Das Ministerium für Innovation, 

Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen (im Folgenden einfach das 

Ministerium) entwickelt ein Modell zur strategischen Budgetierung und kann dessen Anwen-

dung anordnen (§ 5 Abs. 8), was gegebenenfalls tief in die finanziellen Entscheidungen und 

damit die Autonomie der Hochschulen eingreift. In Hochschulverträgen könnten konkrete und 

einzeln dotierte Leistungen vereinbart werden (§ 6 Abs. 3), was entsprechend detaillierte 

Vorgaben durch das Ministerium über die Gewährung oder Nichtgewährung von finanziellen 

Mitteln erlaubt. Kommt kein Vertrag zustande, kann das Ministerium einseitig verbindliche 

Zielvorgaben festlegen (§ 6 Abs. 4), was die Verhandlungsmacht des als Geldgeber ohnehin 

starken Ministerium noch einmal deutlich erhöht. Das Ministerium kann außerdem Gelder 

einbehalten, wenn es ein Fehlverhalten der Hochschule annimmt (§ 76 Abs. 6), was weit über 

die reine Rechtsaufsicht hinausgeht. 

4. Steuerung und Mitgliederinitiative 

Das Ministerium beschließt im Einvernehmen mit dem Landtag einen Landeshochschulent-

wicklungsplan (§ 6 Abs. 2). Dieser greift tief in das Fächerangebot und sogar Fragen der For-

schung ein (§ 6 Abs. 2), was entsprechend die Hochschulautonomie reduziert. Das Ministeri-

                                                 
2 Wörtlich: „Die Hochschulen entwickeln ihren Beitrag zu einer nachhaltigen, friedlichen und demokratischen 
Welt. Sie sind friedlichen Zielen verpflichtet und kommen ihrer besonderen Verantwortung für eine nachhaltige 
Entwicklung nach innen und außen nach. Das Nähere zur Umsetzung dieses Auftrags regelt die Grundordnung.“ 
Das sind keine völlig unverbindlichen Allgemeinplätze, sondern könnte z. B. als Verbot nicht rein ziviler For-
schung ausgelegt werden (zur Diskussion siehe Müller-Terpitz/Beyerbach 2014). 
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um kann verbindliche Rahmenvorgaben zur Personalverwaltung, zu finanziellen Fragen und 

der Berufsbildung setzen (§ 6 Abs. 5), was ebenfalls die Autonomie der Hochschule ein-

schränkt und Differenzierungen zwischen ihnen einebnet. Das Rektorat jeder Hochschule 

entwirft einen Hochschulentwicklungsplan, doch das Ministerium kann bei Uneinigkeit selbst 

planen (§ 16 Abs. 1a), so dass die eigentliche Planungskompetenz beim Ministerium und 

nicht den Hochschulen liegt. Hochschulgremien müssen sich außerdem mit Anliegen in ihrer 

Zuständigkeit befassen, wenn bei einer Mitgliederinitiative 4 % der Mitglieder bzw. 3 % der 

Studierenden dies fordern (§ 11b). Das stärkt die Mitglieder der Hochschulen, schwächt aber 

zugleich die Leitungsgremien und gibt dem Ministerium bzw. der Politik eine weitere Mög-

lichkeit, in die Hochschulen hineinzuwirken. 

5. Geschlechterparität 

Gremien müssen geschlechterparitätisch besetzt werden, in der Gruppe der Hochschullehrer 

zumindest nach dem Frauenanteil in dieser Gruppe (§ 11c Abs. 1), wodurch dem Geschlecht 

unabhängig von der individuellen Eignung und Bereitschaft zur Gremienarbeit eine ungebühr-

lich große Rolle eingeräumt wird. Einzelpositionen oder letzte Plätze bei ungerader Zahl sind 

alternierend nach Geschlecht zu besetzen (§ 11c Abs. 2), wodurch das Geschlecht zum wich-

tigsten Auswahlkriterium wird. Sachliche Ausnahmegründe sind aktenkundig zu machen, 

sonst sind wesentliche Gremien (Rektorat, Senat, Fachbereichsrat, Berufungskommission) 

aufzulösen (§ 11c Abs. 4). Zumindest sind Ausnahmen bei dem Vorliegen sachlicher Gründe 

zulässig, wozu z. B. der Mangel an hinreichend vielen Bewerbern bzw. Bewerberinnen gehört 

(bislang waren die meisten Hochschulgremien weit von der Parität entfernt, siehe Papenfuß 

2014, S. 57-68). Die Gleichstellungsbeauftragte bekommt mehr Kompetenzen und wird auch 

auf Fachbereichsebene gesetzlich verankert (§ 24), wobei es sich faktisch um Frauenbeauf-

tragte handelt, die weiblich zu sein haben und sich explizit um „die Belange der Frauen“ 

kümmern ($ 24 Abs. 1 Satz 1). Das Rektorat setzt für die Fächer Gleichstellungsquoten nach 

dem Anteil berufbarer Frauen fest, die dann für die Professorenschaft anzustreben sind 

(§ 37a), wobei die Abgrenzung der Fächer nicht klar ist und eine „Ausgangsgesamtheit“ vom 

Rektorat festgelegt wird. Wenn es mehr Professorinnen als Professoren gibt, wird allerdings 

nicht so verfahren (§ 37a Abs. 2 Satz 3), was unterstreicht, dass es überhaupt nicht um 

Gleichstellung geht, sondern um eine positive Diskriminierung von Frauen, was einer echten, 

negativen Diskriminierung von Männern entspricht  
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6. Rektorat 

Das Rektorat kann (fehlende) Beschlüsse anderer Gremien beanstanden. Rechtsfragen ent-

scheidet das Ministerium, Fragen der Wirtschaftlichkeit der Hochschulrat (§ 16 Abs. 4), was 

wiederum die Kompetenzen des Rektorats zugunsten (partiell) externer Gremien einschränkt. 

Die neue Hochschulwahlversammlung (§ 22a; siehe auch unter 9.) wählt die Rektoratsmit-

glieder mit Mehrheit sowohl der Senats- als auch (externen) Hochschulratsmitglieder (§ 17 

Abs. 1), was die hochschulexternen Mitglieder des Hochschulrates eher noch stärker macht 

als bisher. Die Prorektoren werden vom (designierten) Rektor vorgeschlagen (§ 17 Abs. 1), 

wobei jetzt auch der Kanzler im Benehmen mit ihm zu wählen ist, was bislang für die ent-

sprechende Funktion des Vizepräsidenten für den Bereich Wirtschafts- und Personalverwal-

tung nicht so galt. Eine Abwahl von Rektoratsmitgliedern ist durch 5/8 der Hochschulwahl-

versammlung möglich (§ 17 Abs. 4), wozu vorher der Hochschulrat mit Zweidrittelmehrheit 

befugt war. Das Ministerium ernennt jetzt wieder die hauptberuflichen Rektoratsmitglieder 

(§ 18  Abs. 3), wofür zwischenzeitlich nach dem Hochschulfreiheitsgesetz der Hochschulrat 

zuständig war. Die individuellen Bezüge der Rektoratsmitglieder werden namentlich veröf-

fentlicht (§ 20 Abs. 5), was zu mehr Transparenz, aber vielleicht auch zu Unfrieden führt. 

7. Hochschulrat 

Der Hochschulrat wirkt nur noch über die Hochschulwahlversammlung an der Rektoratswahl 

mit (§ 21 Abs. 1), was bisher seine wichtigste Aufgabe war (siehe dazu kritisch Dilger 2013). 

Er beaufsichtigt nun auch die Wirtschaftsführung des Rektorats (§ 21 Abs. 1). Er stellt den 

Jahresabschluss fest und beschließt über die Verwendung eines Jahresüberschusses (§ 21 

Abs. 1), was den problemlosen Übertrag von Haushaltsresten für untere Einheiten der Hoch-

schule gefährden kann. Mindestens 40 % der Hochschulratsmitglieder müssen Frauen sein 

(§ 21 Abs. 3), was immerhin unter der geforderten Parität für andere Gremien liegt (siehe 5.), 

während empirisch der Frauenanteil in den Hochschulräten am höchsten ist und durchschnitt-

lich mit 41,7 % bereits über der verlangten Quote liegt (siehe Papenfuß et al. 2014, S. 61). 

Der Senat oder der Hochschulrat selbst können jeweils mit 2/3-Mehrheit dem Ministerium die 

Abberufung eines Hochschulratsmitglieds vorschlagen, woraufhin das Ministerium dieses 

Mitglied bei Vorliegen eines wichtigen Grundes abberufen kann (§ 21 Abs. 4a), während im 

Hochschulfreiheitsgesetz eine Abberufungsregelung fehlte. Die Beschlüsse des Hochschulra-

tes sind hochschulöffentlich zu machen (§ 21 Abs. 5), was die Transparenz erhöht. 
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8. Senat 

Der Senat wirkt über die Hochschulwahlversammlung an der Rektoratswahl mit (§ 22 

Abs. 1), während das Hochschulfreiheitsgesetz ihn davon ganz ausgeschlossen hatte. Der Se-

nat kann verbindliche Grundsätze für gute Beschäftigungsbedingungen beschließen (§ 22 

Abs. 1). Im Senat gilt nun Viertel- oder sogar Fünftelparität3, wenn das Ministerium einer 

Abweichung nicht schriftlich zugestimmt hat (§ 22 Abs. 2 i. V. m. § 11 Abs. 1), was einen 

starker Eingriff in die Hochschulautonomie darstellt, zumal sich das Modell der Gruppenuni-

versität eher nicht bewährt hat. In bestimmten Fällen verfügen die Professoren über die Mehr-

heit (Rektoratsfindungskommission, Planungsgrundsätze und Forschungsvorgaben) oder zu-

mindest die Hälfte (Rahmenprüfungsordnungen) der Stimmen (§ 22 Abs. 4), was wohl der 

grundgesetzlich geschützten Freiheit von Forschung und Lehre geschuldet ist, die aber so eng 

wie möglich (wenn nicht noch enger) ausgelegt wird. 

9. Neue Gremien 

Die neue Hochschulwahlversammlung, die aus den Mitgliedern von Hochschulrat und Senat 

gebildet wird, die jeweils über die Hälfte der Stimmen verfügen, wobei vom Hochschulrat nur 

die externen Mitglieder Stimmrecht haben, wählt nun das Rektorat (§ 22a), wobei nicht nur 

insgesamt eine Mehrheit erforderlich ist, sondern jeweils von beiden Seiten (§ 17 Abs. 1 

Satz 1), was faktisch die externen Hochschulratsmitglieder noch stärker macht, da nun gegen 

ihre Mehrheit kein Rektoratsmitglied gewählt werden kann. Im Übrigen fehlen Regelungen 

für den Konfliktfall, wenn sich Hochschulrat und Senat auf keinen Kandidaten verständigen 

können oder der Rektor für eine oder beide Seiten inakzeptable Prorektoren vorschlägt. Als 

weiteres zusätzliche Gremium kann eine Hochschulkonferenz als Beratungsgremium mit vie-

len Gruppenvertretern geschaffen werden (§ 22b), was jedoch wegen der Unverbindlichkeit 

und rein beratenden Tätigkeit nicht so wichtig ist. In jedem Fachbereich ist ein Studienbeirat 

mit zur Hälfte studentischen Vertretern zur Beratung hinsichtlich Studium und Lehre einzu-

richten (§ 28 Abs. 8), der formal nur berät, aber faktisch insbesondere beim Erlass von Prü-

fungsordnung erhebliches Gewicht haben kann. Zentren für Lehrerbildung sind nun verpflich-

tend (bei Beteiligung der Hochschule an der Lehrerausbildung) und mit mehr Kompetenzen 

ausgestattet (§ 30 Abs. 1). Universitätsklinika, deren Organe, Finanzierung und Verhältnis 

                                                 
3 Es handelt sich um die Gruppen der Hochschullehrer (Professoren und Juniorprofessoren), der wissenschaftli-
chen Mitarbeiter, der sonstigen Beschäftigten und der Studenten, zu denen auch die Doktoranden zählen, die 
keine wissenschaftlichen Mitarbeiter sind, falls die Doktoranden nach der Grundordnung keine eigenständige 
fünfte Gruppe bilden. 
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zum Fachbereich werden gesetzlich geregelt (§§ 31, 31a und 31b). Stellen zur Vertretung 

studentischer Hilfskräfte (§ 46a) und behinderter Studierender sind einzurichten (§ 62b), was 

alles zu mehr Gremien führt statt einer besseren Vertretung in den wesentlichen Gremien. 

10. Beschäftigung 

Oberste Dienstbehörde und Dienstvorgesetzter der Rektoratsmitglieder ist wieder wie vor 

dem Hochschulfreiheitsgesetz das Ministerium und nicht mehr der Hochschulrat (§ 33 Abs. 2 

und 3), was vor allem symbolisch die wieder größere Macht des Ministeriums und die klare 

Hierarchie unterstreicht. Betriebsbedingte Kündigungen sind nur erlaubt, wenn die betroffene 

Person das Angebot einer vergleichbaren Weiterbeschäftigung ablehnt (§ 34 Abs. 4), was 

einen starken Eingriff in die Personalhoheit der Hochschulen darstellt. Es wird ein Rahmen-

kodex für gute Beschäftigungsbedingungen vereinbart, der bei Zustimmung der Hälfte der 

Hochschulen für allgemeinverbindlich erklärt werden kann (§ 34 a) und damit auch nicht zu-

stimmenden Hochschulen Regelungen über das allgemeine Arbeitsrecht hinaus aufzwingt. 

Für Berufungszusagen kann eine Erstattung bei frühzeitigem Weggang verlangt werden (§ 37 

Abs. 3), was faktisch Berufungen nach NRW erschweren kann. Das Ministerium kann eine 

Altersgrenze für die Verbeamtung von Professoren festlegen (§ 39 Abs. 7), da die bisherigen 

faktischen Altersgrenzen mangels gesetzlicher Grundlage unzulässig waren (siehe Wank 

2013). 

11. Lehre 

Ein Studium in Teilzeit soll ermöglicht werden (§ 62a), was bisher auch schon möglich war, 

aber rechtlich schwieriger, insbesondere hinsichtlich Normen zur Einhaltung der Regel-

studienzeit. Prüfungsleistungen der ersten beiden Semester können bei der Gesamtnote unbe-

rücksichtigt bleiben (§ 63 Abs. 2), wodurch die Hochschulen bzw. Fachbereiche etwas Spiel-

raum zurückgewinnen, während die früher üblichen Abschlussprüfungen auf Staatsexamina 

beschränkt bleiben. Normale ärztliche Bescheinigungen reichen bei Prüfungsunfähigkeit aus, 

einen Vertrauensarzt muss die Hochschule bezahlen (§ 63 Abs. 7), so dass dieser selbst in 

schwerwiegenden Fällen wie einem Prüfungsabbruch nicht mehr verlangt werden wird. Das 

Ministerium kann Vorgaben zu Prüfungen inklusive Voraussetzungen und Anerkennung ma-

chen (§ 63 Abs. 8), was stark in die Lehre eingreift. Eine verpflichtende Teilnahme darf keine 

Prüfungsvoraussetzung sein (§ 64 Abs. 2a), wobei nicht nur reine „Sitzscheine“ betroffen 

sind, sondern auch klassische Seminare ausgehebelt werden können (siehe Ministerium für 
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Innovation, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen 2014, wodurch 

Horneber/Penz 2014 allerdings die Studierfreiheit gestärkt sehen). Kooperative Promotionen 

mit Fachhochschulen werden konkret geregelt (§ 67a), wobei Fachhochschulprofessoren 

gleichberechtigt mitwirken, aber noch nicht alleine promovieren dürfen. 

12. Fazit 

Die auch unter dem Hochschulfreiheitsgesetz durchaus noch beschränkte Hochschulautono-

mie wird wieder stärker beschnitten. Diese Beschränkung in allen wesentlichen Bereichen 

dürfte deutlich geworden sein. Das Ministerium will ganz viel rechtlich regeln bis an die 

Grenzen der Verfassungswidrigkeit. Dies betrifft insbesondere die Bereichen Lehre und For-

schung, deren Freiheit grundgesetzlich geschützt ist, aber auch die Arbeitsverhältnisse, bei 

denen eigentlich der Bund die Regelungskompetenz hat (siehe Preis 2015), und die Gleich-

stellung, die zu Diskriminierung nach dem Geschlecht führen kann. Mit der zunehmenden 

Regulierung sinken auch die Möglichkeiten eines eigenständigen Hochschulmanagements im 

Gegensatz zu einer reinen Hochschulverwaltung nach ministeriellen Vorgaben. 

Die Differenzierung und Leistungsfähigkeit der Hochschulen in NRW dürfte unter diesen 

zentralen staatlichen Vorgaben leiden (siehe zur Kritik auch von Coelln 2014). Es wird aller-

dings sehr auf die konkreten Rahmenvorgaben ankommen, die aber nicht unbedingt besser 

ausfallen werden als das Gesetz. Trotz massiver Proteste der Hochschulen im Vorfeld (siehe 

Landesrektorenkonferenz der Universitäten in NRW 2014), die tatsächlich zu einigen Ände-

rungen des noch dirigistischeren Gesetzesentwurfes führten, fehlte und fehlt effektiver politi-

scher Druck für mehr Hochschulautonomie oder zumindest deren Erhalt. Vielleicht helfen die 

Justiz, der wissenschaftliche Wettbewerb oder die Beharrungskräfte der Hochschulen. 
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